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Betreff 
 
Antrag der CDU-Fraktion 
hier: Werbeanhänger auf den Parkplätzen der Rathausallee in Rumeln-Kaldenhausen 

 
Inhalt 
 
Die Verwaltung wird aufgefordert zu prüfen, ob die auf den Parkplätzen an der Rathausallee 
abgestellten Werbeanhänger dort rechtmäßig abgestellt sind. Etwaige Verstöße gegen 
straßenverkehrsrechtliche Vorschriften sowie unzulässige Sondernutzungen des öffentlichen 
Straßenraums sind konsequent zu ahnden und zu unterbinden. 
 
Begründung: 
 
Nach § 12 Abs. 3b Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) dürfen abgekoppelte Anhänger ohne 
Zugfahrzeug nicht länger als zwei Wochen am selben Ort im öffentlichen Verkehrsraum 
abgestellt werden. Dabei reicht es ausdrücklich nicht aus, den Anhänger lediglich um wenige 
Meter oder auf einen benachbarten Parkplatz zu versetzen. Erforderlich ist vielmehr ein 
tatsächlicher neuer Parkvorgang, bei dem der Stellplatz zwischenzeitlich real anderen 
Verkehrsteilnehmern zur Verfügung steht. Die Kontrolle erfolgt in der Praxis unter anderem 
anhand der Stellung der Reifenventile. 
 
Vor Ort entsteht jedoch der Eindruck, dass mehrere Anhänger dauerhaft ausschließlich zu 
Werbezwecken auf den öffentlichen Parkflächen abgestellt werden. Teilweise wurden die 
Anhänger erkennbar speziell als mobile Werbeträger umgebaut oder mit großflächigen 
Werbeaufbauten versehen. Eine solche Nutzung dient nicht mehr dem Gemeingebrauch des 
öffentlichen Straßenraums, sondern stellt eine unzulässige Sondernutzung dar. 
 
Öffentliche Parkplätze sind kein kostenloser Dauerstellplatz für gewerbliche Werbung. 
Während Anwohnerinnen und Anwohner sowie Besucher regelmäßig Schwierigkeiten 
haben, freie Parkmöglichkeiten zu finden, werden wertvolle Stellflächen dauerhaft blockiert. 
Dieser Missbrauch des öffentlichen Raums darf nicht hingenommen werden. 
 
Die Bezirksvertretung erwartet daher eine zeitnahe Kontrolle der abgestellten Anhänger 
sowie ein konsequentes Einschreiten bei festgestellten Verstößen. 
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